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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1993

Norm

GRBG §7

StPO §180

Rechtssatz

Der formale Verstoß des Unterbleibens der Kundmachung eines Ausdehnungsbeschlusses und die Berücksichtigung

auch der weiteren Fakten im angefochtenen Beschluß vermag bei der gegebenen Fallkonstellation die Rechtmäßigkeit

der Untersuchungshaft nicht zu beeinträchtigen, weil sich der bekämpfte Haftbeschluß schwergewichtig auf den

bereits auf Grund der ersten Anzeige gegebenen dringenden Tatverdacht stützt.
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Vgl auch; Beisatz: Das bloß formale Unterbleiben der beschlußmäßigen Einbeziehung und Ausdehnung der

Voruntersuchung, somit die Berücksichtigung auch weiterer strafbarer Handlungen im angefochtenen Beschluß,

vermag nach Lage der Dinge weder die Rechtmäßigkeit der Fortsetzung der Untersuchungshaft zu

beeinträchtigen noch für sich allein eine Verletzung des Grundrechtes auf persönliche Freiheit des

Beschwerdeführers zu bewirken. (T1)
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